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A. Informationen nach § 7 Absatz 1 und 2 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 
in Verbindung mit § 1 Abs. 1 VVG-Informationspflichtenverordnung

1. Identität des Versicherers, ladungsfähige Anschrift, vertretungs-
berechtigte Personen
Ihr Versicherer ist die
Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
Tübinger Straße 55
70178 Stuttgart
Fax: 07 11/16 95-11 00
E-Mail: kundenservice@wgv-online.de
Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart HRB 547
Durch den Abschluss der Versicherung wird die Mitgliedschaft bei
der Württembergischen Gemeinde-Versicherung a.G. erworben.
Sitz: Stuttgart
Vertretungsberechtigte Personen:
Vorstand: Hans-Joachim Haug (Vorsitzender) 

Dr. Klaus Brachmann
Achim Schweizer

2. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers
WGV-Versicherung AG:
Betrieb der Haftpflicht-, Unfall-, Kraftfahrt-, Sach- und Rechtsschutz-
versicherungen
Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.:
Betrieb der Haftpflicht-, Unfall-, Kraftfahrt- und Sachversicherungen

3. Angaben über das Bestehen eines Garantiefonds oder andere
Entschädigungsregelungen
Im Bereich der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung:
Entschädigungsfonds für Schäden aus Kraftfahrzeug-Unfällen
Verkehrsopferhilfe e.V.
Wilhelmstr. 43/43 G
10117 Berlin
Bei Insolvenz des Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherers kann der Ge-
schädigte seine Ansprüche gegen die Verkehrsopferhilfe e.V. geltend
machen (§ 12 Abs. 1 Pflichtversicherungsgesetz); der Regress der
Verkehrsopferhilfe e.V. gegen den Versicherungsnehmer und die mit-
versicherten Personen ist auf jeweils 2.500 EUR beschränkt (§ 12
Abs. 6 Satz 4 Pflichtversicherungsgesetz).

4. Allgemeine Versicherungsbedingungen und wesentliche
 Merkmale der Versicherungsleistung
Für das Versicherungsverhältnis gelten die Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Kraftfahrtversicherung für Fahrzeuge mit
Versicherungskennzeichen (Moped-AKB) sowie die vereinbarten be-
sonderen Bedingungen und Klauseln.
Die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere
Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der Leistung des Versiche -
rers, ergeben sich aus den vorgenannten Unterlagen sowie den Be-
schreibungen des Versicherungsumfangs.

5. Gesamtpreis der Versicherung einschl. aller Steuern und
 sonstigen Preisbestandteile, zusätzliche Kosten
Die Angaben zur Beitragshöhe und die Zahlungsweise ergeben sich
aus dem Produktinformationsblatt bzw. der Tarifauskunft oder dem
Versicherungsschein. Die gesetzliche Versicherungsteuer ist in den
Beiträgen enthalten. 
Nebengebühren und Kosten werden nicht erhoben.
Für die Benutzung von Fernkommunikationsmitteln entstehen Ihnen
lediglich Kosten in Höhe der üblichen Grundtarife.

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und Erfüllung
Fälligkeit der Einmalprämie:
Die Einmalprämie ist sofort nach Abschluss des Versicherungsvertra-
ges fällig, nicht jedoch vor dem im Versicherungsschein angegebenen
Versicherungsbeginn.
Wenn Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilt haben, buchen wir die
Prämie von Ihrem Konto ab, ansonsten müssen Sie die Prämie über-
weisen.

7. Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten
 Informationen
Die Gültigkeitsdauer der vorliegend zur Verfügung gestellten Informa-
tionen beträgt vier Wochen.

8. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt
Der Vertrag kommt zustande durch den Antrag des Versicherungs-
nehmers und die Übersendung des Versicherungsscheines durch den
Versicherer.
Die Versicherung beginnt entsprechend Ihrer Angabe im Antrag, so-
fern dieser unverändert angenommen wird, frühestens aber am Tag
nach Antragseingang. Zu diesem Zeitpunkt beginnt auch der Versi-
cherungsschutz.
Sie sind an Ihren Antrag zwei Wochen gebunden.

9. Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne
Angaben von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerru-
fen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1
und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den
§§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Be-
lehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Wi-
derrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der
Widerruf ist zu richten an
Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.
Tübinger Straße 55
70178 Stuttgart
Fax: 07 11/16 95-11 00
E-Mail: kundenservice@wgv-online.de
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungs-
schutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des
Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt ha-
ben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufs-
frist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang
des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei
handelt es sich um einen Betrag in Höhe von 1/360 der Jahresprä-
mie gemäß Tarifauskunft bzw. Versicherungsschein multipliziert
mit der Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden
hat. 
Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich,
spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Ver-
sicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der
wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen
zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) heraus-
zugeben sind.
Besondere Hinweise
Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrück-
lichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig er-
füllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
Ende der Widerrufsbelehrung

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von
weniger als einem Monat.

10. Angaben zur Laufzeit und ggfs. zur Mindestlaufzeit des Vertrages
Der Vertrag hat eine Laufzeit vom 1. März bis zum 28. Februar (in
Schaltjahren bis zum 29. Februar). 

11. Angaben zur Beendigung des Vertrages
Der Vertrag endet ohne dass es einer Kündigung bedarf.

12. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht
Auf den Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland
 Anwendung.
Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie bei folgenden
Gerichten geltend machen:
– dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,
– dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie betreu-

ende Niederlassung örtlich zuständig ist.
Sofern Sie Ihren Wohnsitz, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder Ihren
Geschäftssitz außerhalb Deutschlands verlegen oder Ihr Wohnsitz
oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht
bekannt ist, gilt das Gericht als vereinbart, das für unseren Geschäfts-
sitz zuständig ist.

13. Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages
Die Vertragsbedingungen und Vorabinformationen werden in deut-
scher Sprache mitgeteilt; die Kommunikation während der Laufzeit
des Vertrages wird in deutscher Sprache geführt.

14. Außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren
Sie haben Zugang zu einem außergerichtlichen Streitschlichtungsver-
fahren beim
Versicherungsombudsmann e.V.
Leipziger Str. 121
10117 Berlin,
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B. Vertragsbestimmungen
1. Vertragsgrundlagen

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten regeln sich nach dem Antrag
und den
– Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung für Fahr-

zeuge mit Versicherungskennzeichen (AKB-Moped)
– vereinbarten besonderen Bedingungen und Klauseln
– den gesetzlichen Regelungen sowie den nachstehenden Bestimmun -

gen und Beschreibungen des Versicherungsumfanges.

2. Versicherungsbeginn
Der Versicherungsschutz beginnt frühestens am Tage nach Antrags-
eingang bzw. zum vereinbarten Termin.

3. Versicherungssummen in der Kfz-Haftpflichtversicherung
Bei der Deckung 100 Millionen EUR pauschal gilt pro verletzter oder
getöteter Person eine Höchstsumme von 8 Millionen EUR, in Summe
aller Personen-, Sach- und Vermögensschäden, aber höchstens 100
Millionen EUR als vereinbart.

C. Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich
aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, Versi-
cherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer zur
Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rückversicherung sowie zur
Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an andere Versicherer und/oder
an den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. zur Wei-
tergabe dieser Daten an andere Versicherer übermittelt. Diese Einwilligung
gilt auch unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages sowie für ent-
sprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten (Versicherungs-)Verträ-
gen und bei künftigen Anträgen.
Ich willige ferner ein, dass die Versicherer der WGV-Versicherungsgruppe
meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten in gemeinsamen
Datensammlungen führen und an den/die für mich zuständigen Vermittler

weitergeben, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versi-
cherungsangelegenheiten dient. Gesundheitsdaten  dürfen nur an Personen-
und Rückversicherer übermittelt werden; an Vermittler dürfen sie nur weiter-
gegeben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist.
Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich weiter ein,
dass der/die Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leis -
tungsdaten darüber hinaus für die Beratung und Betreuung auch in sonsti-
gen Finanzdienstleistungen nutzen darf/dürfen.
Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich bei Antragstellung vom Inhalt des Merk-
blattes zur Datenverarbeitung Kenntnis nehmen konnte, das mir als Teil die-
ses Antrages vor Vertragsabschluss, auf Wunsch auch sofort, überlassen
wird.

Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.
Registergericht: Stuttgart HRB 547

Sitz: Stuttgart

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Landrat Helmut Jahn

Vorstand: Hans-Joachim Haug (Vorsitzender)
Dr. Klaus Brachmann
Achim Schweizer

sofern Sie Verbraucher sind und nicht gleichzeitig in derselben Sache
ein Verfahren bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
oder vor Gericht anhängig ist.
Als Versicherer ist für uns eine Entscheidung des Versicherungsom-
budsmanns bis zu einem Beschwerdewert von 5.000 EUR verbind-
lich; darüber hinaus darf der Versicherungsombudsmann bis zu einem
Beschwerdewert von 80.000 EUR eine für beide Seiten unverbindliche
Empfehlung abgeben.
Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt unberührt.

15. Aufsichtsbehörde und Beschwerdemöglichkeit
Zuständige Aufsichtsbehörde ist die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
– Bereich Versicherungen –
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de
Internet: www.bafin.de
Sie haben die Möglichkeit zu einer Beschwerde bei der genannten
Aufsichtsbehörde.
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Mitteilung nach § 19 Absatz 5 VVG
über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig,
dass Sie die beiliegenden Fragen wahrheitsgemäß und vollständig be-
antworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur ge-
ringe Bedeutung beimessen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn
Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelhei-
ten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der
nachstehenden Information entnehmen. 

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen
bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform ge-
fragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach
Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach ge-
fahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige
verpflichtet. 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche
 Anzeigepflicht verletzt wird? 

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag
zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz
noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rück -
trittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den
Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur
Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht
richtig angegebene Umstand 

– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 

– noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 

ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die An-
zeigepflicht arglistig verletzt haben. 

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit
entspricht. 

2. Kündigung 

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche
Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben,
können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
kündigen.

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen hätten. 

3. Vertragsänderung

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch
bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu an-
deren Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingun-
gen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeige-
pflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend
Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, wer-
den die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperio -
de Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 %
oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Um-
stand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf die-
ses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 

4. Ausübung unserer Rechte 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen.
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der
Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet,
Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Um-
stände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung
können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die
Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur
Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Ge-
fahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung
erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht
für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die
Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder
arg listig verletzt haben. 

5. Stellvertretung durch eine andere Person 

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person
vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündi-
gung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung
unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre
eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf,
dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt
worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

g
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Die Kfz-Versicherung umfasst je nach dem Inhalt des Versicherungsvertrags fol-
gende Versicherungsarten:

– Kfz-Haftpflichtversicherung (A.1)
– Teilkaskoversicherung (A.2)

Diese Versicherungen werden als jeweils rechtlich selbstständige Verträge abge-
schlossen. Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, welche Versicherun-
gen Sie für Ihr Fahrzeug abgeschlossen haben.
Es gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist deutsch.

A Welche Leistungen umfasst Ihre Kfz-Versicherung?

A.1 Kfz-Haftpflichtversicherung – für Schäden, die Sie mit Ihrem
Fahrzeug Anderen zufügen

A.1.1 Was ist versichert?
Sie haben mit Ihrem Fahrzeug einen Anderen geschädigt
A.1.1.1 Wir stellen Sie von Schadenersatzansprüchen frei, wenn durch den Ge-

brauch des Fahrzeugs
a  Personen verletzt oder getötet werden,
b  Sachen beschädigt oder zerstört werden oder abhandenkommen,
c  Vermögensschäden verursacht werden, die weder mit einem Personen-

noch mit einem Sachschaden mittelbar oder unmittelbar zusammenhän-
gen (reine Vermögensschäden),

und deswegen gegen Sie oder uns Schadenersatzansprüche aufgrund 
von Haftpflichtbestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder des
Straßenverkehrsgesetzes oder aufgrund anderer gesetzlicher Haftpflicht-
bestimmungen des Privatrechts geltend gemacht werden. Zum Gebrauch
des Fahrzeugs gehört neben dem Fahren z.B. das Ein- und Aussteigen so-
wie das Be- und Entladen.

Begründete und unbegründete Schadenersatzansprüche
A.1.1.2 Sind Schadenersatzansprüche begründet, leisten wir Schadenersatz in

Geld.
A.1.1.3 Sind Schadenersatzansprüche unbegründet, wehren wir diese auf unsere

Kosten ab. Dies gilt auch, soweit Schadenersatzansprüche der Höhe nach
unbegründet sind. 

Regulierungsvollmacht 
A.1.1.4 Wir sind bevollmächtigt, gegen Sie geltend gemachte Schadenersatzan-

sprüche in Ihrem Namen zu erfüllen oder abzuwehren und alle dafür zweck-

mäßig erscheinenden Erklärungen im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens
abzugeben.

A.1.2 Wer ist versichert?
Der Schutz der Kfz-Haftpflichtversicherung gilt für Sie und für folgende Per-
sonen (mitversicherte Personen):
a den Halter des Fahrzeugs, 
b den Eigentümer des Fahrzeugs,
c den Fahrer des Fahrzeugs, 
d Ihren Arbeitgeber oder öffentlichen Dienstherrn, wenn das Fahrzeug mit

Ihrer Zustimmung für dienstliche Zwecke gebraucht wird.
Diese Personen können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag selbst-
ständig gegen uns erheben. 

A.1.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)?
Höchstzahlung
A.1.3.1 Unsere Zahlungen für ein Schadenereignis sind jeweils beschränkt auf die

Höhe der für Personen-, Sach- und Vermögensschäden vereinbarten Versi-
cherungssummen. Mehrere zeitlich zusammenhängende Schäden, die die-
selbe Ursache haben, gelten als ein einziges Schadenereignis. Die Höhe Ih-
rer Versicherungssummen können Sie dem Versicherungsschein entneh-
men.

Übersteigen der Versicherungssummen 
A.1.3.2 Übersteigen die Ansprüche die Versicherungssummen, richten sich unsere

Zahlungen nach den Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes
und der Kfz-Pflichtversicherungsverordnung. In diesem Fall müssen Sie für
einen nicht oder nicht vollständig befriedigten Schadenersatzanspruch
selbst einstehen.

A.1.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Versicherungsschutz in Europa und in der EU
A.1.4.1 Sie haben in der Kfz-Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz in den

geographischen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Gebieten,
die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören. Ihr Versiche-
rungsschutz richtet sich nach dem im Besuchsland gesetzlich vorgeschrie-
benen Versicherungsumfang, mindestens jedoch nach dem Umfang Ihres
Versicherungsvertrags.

Internationale Versicherungskarte (Grüne Karte)
A.1.4.2 Haben wir Ihnen eine internationale Versicherungskarte ausgehändigt, er-

streckt sich Ihr Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpflichtversicherung
auch auf die dort genannten nichteuropäischen Länder, soweit Länderbe-
zeichnungen nicht durchgestrichen sind. Hinsichtlich des Versicherungs-
umfangs gilt A.1.4.1 Satz 2. 

C Beitragszahlung 7
C.1 Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags 7

D Welche Pflichten haben Sie beim Gebrauch des 
 Fahrzeugs? 7

D.1 In der Kfz-Haftpflichtversicherung 7
D.2 In der Teilkaskoversicherung 7
D.3 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten? 7

E Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall? 8
E.1 Bei allen Versicherungsarten 8
E.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung 8
E.3 Zusätzlich in der Teilkaskoversicherung 8
E.4 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten? 8

F Rechte und Pflichten der mitversicherten Personen 8

G Laufzeit und Kündigung des Vertrags, Veräußerung
des Fahrzeugs 8
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A.1.5 Was ist nicht versichert?
Vorsatz
A.1.5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich und wi-

derrechtlich herbeiführen.
Genehmigte Rennen
A.1.5.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an

behördlich genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen, bei denen
es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, entstehen.
Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten. Die Teilnahme an behörd-
lich nicht genehmigten Fahrtveranstaltungen stellt eine Pflichtverletzung
nach D.1.5 dar.

Beschädigung des versicherten Fahrzeugs
A.1.5.3 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zerstörung

oder das Abhandenkommen des versicherten Fahrzeugs. 
Beschädigung von beförderten Sachen
A.1.5.4 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schadenersatzansprüchen wegen

Beschädigung, Zerstörung oder Abhandenkommens von Sachen, die mit
dem versicherten Fahrzeug befördert werden. 
Versicherungsschutz besteht jedoch für Sachen, die Insassen eines Kraft-
fahrzeugs üblicherweise mit sich führen (z. B. Kleidung, Brille, Brieftasche).  

Ihr Schadenersatzanspruch gegen eine mitversicherte Person
A.1.5.5 Kein Versicherungsschutz besteht für Sach- oder Vermögensschäden, die

eine mitversicherte Person Ihnen, dem Halter oder dem Eigentümer durch
den Gebrauch des Fahrzeugs zufügt. Versicherungsschutz besteht jedoch
für Personenschäden, wenn Sie z. B. als Beifahrer Ihres Fahrzeugs verletzt
werden.

Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen
A.1.5.6 Kein Versicherungsschutz besteht für reine Vermögensschäden, die durch

die Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen entstehen.
Vertragliche Ansprüche
A.1.5.7 Kein Versicherungsschutz besteht für Haftpflichtansprüche, soweit sie auf-

grund Vertrags oder besonderer Zusage über den Umfang der gesetzlichen
Haftpflicht hinausgehen.

Schäden durch Kernenergie
A.1.5.8 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.

A.2 Teilkaskoversicherung – für Schäden an Ihrem Fahrzeug

A.2.1 Was ist versichert?
Ihr Fahrzeug
A.2.1.1 Versichert ist Ihr Fahrzeug gegen Beschädigung, Zerstörung oder Verlust

infolge eines Ereignisses nach A.2.2 (Teilkasko). Vom Versicherungsschutz
umfasst sind auch dessen unter A.2.1.2 als mitversichert aufgeführte Fahr-
zeugteile und als mitversichert aufgeführtes Fahrzeugzubehör, sofern sie
straßenverkehrsrechtlich zulässig sind (mitversicherte Teile).

Beitragsfrei mitversicherte Teile
A.2.1.2 Soweit nicht anders geregelt, sind folgende Fahrzeugteile und folgendes

Fahrzeugzubehör des versicherten Fahrzeugs ohne Mehrbeitrag mitversi-
chert:
a fest im Fahrzeug eingebaute oder fest am Fahrzeug angebaute Fahr-

zeugteile,
b fest im Fahrzeug eingebautes oder am Fahrzeug angebautes oder im

Fahrzeug unter Verschluss verwahrtes Fahrzeugzubehör, das aus -
schließlich dem Gebrauch des Fahrzeugs dient (z.B. Pannen werkzeug) und
nach allgemeiner Verkehrsanschauung nicht als Luxus angesehen wird,

c im Fahrzeug unter Verschluss verwahrte Fahrzeugteile, die zur Behe-
bung von Betriebsstörungen des Fahrzeugs üblicherweise mitgeführt
werden (z.B. Sicherungen und Glühlampen),

d Schutzhelme (auch mit Wechselsprechanlage), solange sie bestim-
mungsgemäß gebraucht werden oder mit dem abgestellten Fahrzeug so
fest verbunden sind, dass ein unbefugtes Entfernen ohne Beschädigung
nicht möglich ist,

e folgende außerhalb des Fahrzeugs unter Verschluss gehaltene Teile:
– ein zusätzlicher Satz Räder mit Winter- oder Sommerbereifung,
– nach a bis e mitversicherte Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör wäh -

rend einer Reparatur.

A.2.2 Welche Ereignisse sind in der Teilkasko versichert?
Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung oder Verlust
des Fahrzeugs einschließlich seiner mitversicherten Teile durch die nachfol-
genden Ereignisse:

Brand und Explosion 
A.2.2.1 Versichert sind Brand und Explosion. Als Brand gilt ein Feuer mit Flammen-

bildung, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder
ihn verlassen hat und sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. Nicht als
Brand gelten Schmor- und Sengschäden. Explosion ist eine auf dem Aus-
dehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlau-
fende Kraftäußerung.

Entwendung 
A.2.2.2 Versichert ist die Entwendung, insbesondere durch Diebstahl und Raub.

Unterschlagung ist nur versichert, wenn dem Täter das Fahrzeug nicht zum
Gebrauch im eigenen Interesse, zur Veräußerung oder unter Eigentumsvor-
behalt überlassen wird.
Unbefugter Gebrauch ist nur versichert, wenn der Täter in keiner Weise be-
rechtigt ist, das Fahrzeug zu gebrauchen. Nicht als unbefugter Gebrauch
gilt insbesondere, wenn der Täter vom Verfügungsberechtigten mit der Be-
treuung des Fahrzeugs beauftragt wird (z.B. Reparateur, Hotelangestellter).
Außerdem besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Täter in einem
Näheverhältnis zu dem Verfügungsberechtigten steht (z.B. dessen Arbeit-
nehmer, Familien- oder Haushaltsangehörige).

Sturm, Hagel, Blitzschlag, Überschwemmung
A.2.2.3 Versichert ist die unmittelbare Einwirkung von Sturm, Hagel, Blitzschlag

oder Überschwemmung auf das Fahrzeug. Als Sturm gilt eine wetterbe-
dingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8. Eingeschlossen sind
Schäden, die dadurch verursacht werden, dass durch diese Naturgewalten

Gegenstände auf oder gegen das Fahrzeug geworfen werden. Ausge-
schlossen sind Schäden, die auf ein durch diese Naturgewalten veranlass -
tes Verhalten des Fahrers zurückzuführen sind.

Zusammenstoß mit Haarwild
A.2.2.4 Versichert ist der Zusammenstoß des in Fahrt befindlichen Fahrzeugs mit

Haarwild im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesjagdgesetzes (z. B. Reh,
Wildschwein) versichert.  

Glasbruch
A.2.2.5 Versichert sind Bruchschäden an der Verglasung des Fahrzeugs. Folge-

schäden sind nicht versichert.
Kurzschlussschäden an der Verkabelung
A.2.2.6 Versichert sind Schäden an der Verkabelung des Fahrzeugs durch Kurz-

schluss. Folgeschäden sind nicht versichert.
Marderbiss
A.2.2.7 Versichert sind Schäden durch Marderbiss an Kabeln, Schläuchen und Lei-

tungen. Folgeschäden aller Art (z.B.Steuergerät, Motor, Zylinderkopf u. a.)
sind nicht versichert.

A.2.3 Wer ist versichert?
Der Schutz der Kaskoversicherung gilt für Sie und, wenn der Vertrag auch
im Interesse einer weiteren Person abgeschlossen ist, z.B. des Leasingge-
bers als Eigentümer des Fahrzeugs, auch für diese Person.

A.2.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Sie haben in Kasko Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen
Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich
der Europäischen Union gehören.

A.2.5 Was zahlen wir bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust?
Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert
A.2.5.1 Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust des Fahrzeugs zahlen wir den

Wiederbeschaffungswert unter Abzug eines vorhandenen Restwerts des
Fahrzeugs. Lassen Sie Ihr Fahrzeug trotz Totalschadens oder Zerstörung
reparieren, gilt A.2.6.1.

Entschädigung bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust 
A.2.5.2 Wir erstatten den Wiederbeschaffungswert des versicherten Fahrzeugs ab-

züglich eines evtl. vorhandenen Restwerts.
Was versteht man unter Totalschaden, Wiederbeschaffungswert und Restwert?
A.2.5.3 Ein Totalschaden liegt vor, wenn die erforderlichen Kosten der Reparatur

des Fahrzeugs dessen Wiederbeschaffungswert übersteigen. 
A.2.5.4 Wiederbeschaffungswert ist der Preis, den Sie für den Kauf eines gleich-

wertigen gebrauchten Fahrzeugs am Tag des Schadenereignisses bezah-
len müssen.

A.2.5.5 Restwert ist der Veräußerungswert des Fahrzeugs im beschädigten oder
zerstörten Zustand. 

A.2.6 Was zahlen wir bei Beschädigung?
Reparatur
A.2.6.1 Wird das Fahrzeug beschädigt, zahlen wir die für die Reparatur erforder -

lichen Kosten:
a Wird das Fahrzeug vollständig und fachgerecht repariert, zahlen wir die

hierfür erforderlichen Kosten bis zur Höhe des Wiederbeschaffungswerts
nach A.2.5.4, wenn Sie uns dies durch eine Rechnung nachweisen. Fehlt
dieser Nachweis, zahlen wir entsprechend nach A.2.6.1.b.

b Wird das Fahrzeug nicht, nicht vollständig oder nicht fachgerecht repa-
riert, zahlen wir die erforderlichen Kosten einer vollständigen Reparatur
bis zur Höhe des um den Restwert verminderten Wiederbeschaffungs-
werts (siehe A.2.5.4 und A.2.5.5).

Abschleppen
A.2.6.2 Bei Beschädigung des Fahrzeugs ersetzen wir die Kosten für das Ab-

schleppen vom Schadensort bis zur nächstgelegenen für die Reparatur ge-
eigneten Werkstatt, wenn nicht ein Dritter Ihnen gegenüber verpflichtet ist,
die Kosten zu übernehmen. Die Kosten des Abschleppens werden auf die
Obergrenzen nach A.2.6.1 angerechnet.

Abzug neu für alt
A.2.6.3 Werden bei der Reparatur alte Teile gegen Neuteile ausgetauscht oder das

Fahrzeug ganz oder teilweise neu lackiert, ziehen wir von den Kosten der
Ersatzteile und der Lackierung einen dem Alter und der Abnutzung der al-
ten Teile entsprechenden Betrag ab (neu für alt). Bei Pkw, Krafträdern und
Omnibussen ist der Abzug neu für alt auf die Bereifung, Batterie und
Lackierung beschränkt, wenn das Schadenereignis in den ersten 4 Jahren
nach der Erstzulassung eintritt. Bei den übrigen Fahrzeugarten gilt dies in
den ersten 3 Jahren.

A.2.7 Sachverständigenkosten
Die Kosten eines Sachverständigen erstatten wir nur, wenn wir dessen Be-
auftragung veranlasst oder ihr zugestimmt haben.

A.2.8 Mehrwertsteuer
Mehrwertsteuer erstatten wir nur, wenn und soweit diese für Sie bei der von
Ihnen gewählten Schadenbeseitigung tatsächlich angefallen ist. Die Mehr-
wertsteuer erstatten wir nicht, soweit Vorsteuerabzugsberechtigung be-
steht.

A.2.9 Zusätzliche Regelungen bei Entwendung
Wiederauffinden des Fahrzeugs
A.2.9.1 Wird das Fahrzeug innerhalb eines Monats nach Eingang der schriftlichen

Schadenanzeige wieder aufgefunden und können Sie innerhalb dieses
Zeitraums mit objektiv zumutbaren Anstrengungen das Fahrzeug wieder in
Besitz nehmen, sind Sie zur Rücknahme des Fahrzeugs verpflichtet. 

A.2.9.2 Wird das Fahrzeug in einer Entfernung von mehr als 50 km (Luftlinie) von
seinem regelmäßigen Standort aufgefunden, zahlen wir für dessen Abho-
lung die Kosten in Höhe einer Bahnfahrkarte 2. Klasse für Hin- und Rück-
fahrt bis zu einer Höchstentfernung von 1.500 km (Bahnkilometer) vom re-
gelmäßigen Standort des Fahrzeugs zu dem Fundort.

Eigentumsübergang nach Entwendung
A.2.9.3 Sind Sie nach A.2.9.1 nicht zur Rücknahme des Fahrzeugs verpflichtet,

werden wir dessen Eigentümer.©
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A.2.10 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Höchstentschädigung)? 
Unsere Höchstentschädigung ist beschränkt auf den Wiederbeschaffungs-
wert des Fahrzeugs. Wiederbeschaffungswert ist der Betrag, der für den
Kauf eines Fahrzeugs in der Ausstattung des versicherten Fahrzeugs am
Tag des Schadenereignisses aufgewendet werden muss.

A.2.11 Selbstbeteiligung
Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese bei jedem Schadenereignis
von der Entschädigung abgezogen. Ihrem Versicherungsschein können Sie
entnehmen, ob und in welcher Höhe Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart
haben.

A.2.12 Was wir nicht ersetzen, Rest- und Altteile
A.2.12.1 Wir zahlen nicht für Veränderungen, Verbesserungen und Verschleißrepara-

turen. Ebenfalls nicht ersetzt werden Folgeschäden wie Verlust von Treib-
stoff und Betriebsmittel (z.B. Öl, Kühlflüssigkeit), Wertminderung, Zulas-
sungskosten, Standgeldkosten, Überführungskosten, Verwaltungskosten,
Nutzungsausfall, Kosten eines Mietfahrzeugs, einer Vignette oder Plakette.

A.2.12.2 Rest- und Altteile sowie das unreparierte Fahrzeug verbleiben bei Ihnen
und werden zum Veräußerungswert auf die Entschädigung angerechnet.

A.2.13 Fälligkeit unserer Zahlung, Abtretung
A.2.13.1 Sobald wir unsere Zahlungspflicht und die Höhe der Entschädigung festge-

stellt haben, zahlen wir diese spätestens innerhalb von zwei Wochen. 
A.2.13.2 Haben wir unsere Zahlungspflicht festgestellt, lässt sich jedoch die Höhe

der Entschädigung nicht innerhalb eines Monats nach Schadenanzeige
feststellen, können Sie einen angemessenen Vorschuss auf die Entschädi-
gung verlangen.

A.2.13.3 Ist das Fahrzeug entwendet worden, ist zunächst abzuwarten, ob es wieder
aufgefunden wird. Aus diesem Grunde zahlen wir die Entschädigung frühes -
tens nach Ablauf eines Monats nach Eingang der schriftlichen Schadenan-
zeige. 

A.2.13.4 Ihren Anspruch auf die Entschädigung können Sie vor der endgültigen
Feststellung ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder abtreten
noch verpfänden. 

A.2.14 Können wir unsere Leistung zurückfordern, wenn Sie nicht selbst
 gefahren sind?
Fährt eine andere Person berechtigterweise das Fahrzeug und kommt es zu
einem Schadenereignis, fordern wir von dieser Person unsere Leistungen
nicht zurück. Dies gilt nicht, wenn der Fahrer das Schadenereignis grob
fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt hat. Lebt der Fahrer bei Eintritt des
Schadens mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft, fordern wir unsere Ersatz-
leistung selbst bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadens nicht
zurück, sondern nur bei vorsätzlicher Verursachung. 
Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn eine in der Kfz-Haftpflichtver-
sicherung gemäß A.1.2 mitversicherte Person, der Mieter oder der Entleiher
einen Schaden herbeiführt.

A.2.15 Was ist nicht versichert?
Grobe Fahrlässigkeit
A.2.15.1 Wir sind bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadens berechtigt, un-

sere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden
Verhältnis zu kürzen. 

Vorsatz
A.2.15.2 Es besteht kein Versicherungsschutz für Schäden, die Sie vorsätzlich her-

beiführen. 
Rennen
A.2.15.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an

Fahrtveranstaltungen entstehen, bei denen es auf Erzielung einer Höchst-
geschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten.

Reifenschäden
A.2.15.4 Kein Versicherungsschutz besteht für beschädigte oder zerstörte Reifen.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Reifen aufgrund eines Er-
eignisses beschädigt oder zerstört werden, das gleichzeitig andere unter
den Schutz der Kaskoversicherung fallende Schäden bei dem versicherten
Fahrzeug verursacht hat.

Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der Staatsgewalt
A.2.15.5 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erdbeben,

Kriegsereignisse, innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt un-
mittelbar oder mittelbar verursacht werden.

Schäden durch Kernenergie
A.2.15.6 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.

A.2.16 Meinungsverschiedenheit über die Schadenhöhe (Sachverständigen-
verfahren)

A.2.16.1 Bei Meinungsverschiedenheit über die Höhe des Schadens einschließlich
der Feststellung des Wiederbeschaffungswerts oder über den Umfang der
erforderlichen Reparaturarbeiten entscheidet ein Sachverständigenaus-
schuss.

A.2.16.2 Für den Ausschuss benennen Sie und wir je einen Kraftfahrzeugsachver-
ständigen. Wenn Sie oder wir innerhalb von zwei Wochen nach Aufforde-
rung keinen Sachverständigen benennen, wird dieser von dem jeweils An-
deren bestimmt. 

A.2.16.3 Soweit sich der Ausschuss nicht einigt, entscheidet ein weiterer Kraftfahr-
zeugsachverständiger als Obmann, der vor Beginn des Verfahrens von dem
Ausschuss gewählt werden soll. Einigt sich der Ausschuss nicht über die
Person des Obmanns, wird er über das zuständige Amtsgericht benannt.
Die Entscheidung des Obmanns muss zwischen den jeweils von den bei-
den Sachverständigen geschätzten Beträgen liegen. 

A.2.16.4 Die Kosten des Sachverständigenverfahrens sind im Verhältnis des Obsie-
gens zum Unterliegen von uns bzw. von Ihnen zu tragen. 

A.2.17 Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör
Bei Beschädigung, Zerstörung oder Verlust von mitversicherten Teilen gel-
ten A.2.6 bis A.2.16 entsprechend.

B Beginn des Vertrags
Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass wir Ihren Antrag
annehmen. Regelmäßig geschieht dies durch Zugang des Versicherungs-
scheins.

B.1 Wann beginnt der Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt erst, wenn Sie den in Ihrem Versiche-
rungsschein genannten fälligen Beitrag gezahlt haben, jedoch nicht vor
dem vereinbarten Zeitpunkt. Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig, richten sich die Folgen nach C.1.2 und C.1.3.

C Beitragszahlung
C.1 Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags
Rechtzeitige Zahlung
C.1.1 Der im Versicherungsschein genannte erste oder einmalige Beitrag wird

 sofort nach Zugang des Versicherungsscheins, frühestens aber zum Ver -
sicherungsbeginn fällig. Sie haben diesen Beitrag dann unverzüglich zu
zahlen.

Nicht rechtzeitige Zahlung
C.1.2 Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, haben Sie

von Anfang an keinen Versicherungsschutz, es sei denn, Sie haben die
Nichtzahlung oder verspätete Zahlung nicht zu vertreten. Haben Sie die
nicht rechtzeitige Zahlung jedoch zu vertreten, beginnt der Versicherungs-
schutz erst ab der Zahlung.

C.1.3 Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht
gezahlt ist. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn Sie die verspätete Zah-
lung nicht zu vertreten haben. Nach dem Rücktritt können wir von Ihnen
eine Geschäftsgebühr verlangen. Diese beträgt 15 % des Jahresbeitrags
für jeden angefangenen Monat ab dem beantragten Beginn des Versiche-
rungsschutzes bis zu unserem Rücktritt, jedoch höchstens 40 % des Jah-
resbeitrags.

D Welche Pflichten haben Sie beim Gebrauch des
 Fahrzeugs?

D.1 In der Kfz-Haftpflichtversicherung
Vereinbarter Verwendungszweck
D.1.1 Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versicherungsvertrag angegebenen

Zweck verwendet werden (siehe Tabelle Anhang 5 zur Begriffsbestimmung
für Art und Verwendung des Fahrzeugs).

Berechtigter Fahrer
D.1.2 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden.

Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfü-
gungsberechtigten gebraucht. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Ei-
gentümer des Fahrzeugs es nicht wissentlich ermöglichen, dass das Fahr-
zeug von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

Fahren mit Fahrerlaubnis
D.1.3 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder

Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Außerdem dür-
fen Sie, der Halter oder der Eigentümer das Fahrzeug nicht von einem Fah-
rer benutzen lassen, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

Alkohol und andere berauschende Mittel
D.1.4 Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch alkoholi-

sche Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das
Fahrzeug sicher zu führen. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Ei-
gentümer des Fahrzeugs dieses nicht von einem Fahrer fahren lassen, der
durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der
Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen.
Hinweis: Auch in der Kaskoversicherung besteht für solche Fahrten nach
A.2.15.1 kein oder eingeschränkter Versicherungsschutz.

Nicht genehmigte Rennen
D.1.5 Das Fahrzeug darf nicht zu Fahrtveranstaltungen und den dazugehörigen

Übungsfahrten verwendet werden, bei denen es auf Erzielung einer
Höchstgeschwindigkeit ankommt und die behördlich nicht genehmigt sind.
Hinweis: Behördlich genehmigte kraftfahrt-sportliche Veranstaltungen sind
vom Versicherungsschutz gemäß A.1.5.2 ausgeschlossen. Auch in der
Kaskoversicherung besteht für Fahrten, bei denen es auf die Erzielung einer
Höchstgeschwindigkeit ankommt, nach A.2.15.3 kein Versicherungsschutz.

D.2 In der Teilkaskoversicherung
Vereinbarter Verwendungszweck
D.2.1 Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versicherungsschein angegebenen

Zweck verwendet werden (siehe Tabelle Anhang 5 zur Begriffsbestimmung
für Art und Verwendung des Fahrzeugs).

Berechtigter Fahrer
D.2.2 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden.

Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfü-
gungsberechtigten gebraucht. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Ei-
gentümer des Fahrzeugs es nicht wissentlich ermöglichen, dass das Fahr-
zeug von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

Fahren mit Fahrerlaubnis
D.2.3 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder

Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Außerdem dür-
fen Sie, der Halter oder der Eigentümer das Fahrzeug nicht von einem Fah-
rer benutzen lassen, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

D.3 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?
Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
D.3.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in D.1 und D.2 geregelten Pflichten, ha-

ben Sie keinen Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahr-
lässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Ver-
schuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie
die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen.
Aufgrund einer Verletzung der Pflicht aus D.1.4 Satz 2 werden wir Ihnen ge-
genüber von unserer Leistungspflicht im Rahmen der Kfz-Haftpflichtversi-
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cherung nicht ganz oder teilweise frei, soweit Sie durch den Versicherungsfall
als Fahrzeuginsasse, der das Fahrzeug nicht geführt hat, einen Personen-
schaden erlitten haben. In Betracht kommende Schadenersatzansprüche
können jedoch gekürzt werden oder entfallen, wenn und soweit Ihnen ein ei-
genes Verschulden an dem erlittenen Personenschaden zur Last fällt.

D.3.2 Abweichend von D.3.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, soweit die Pflicht-
verletzung weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für den Um-
fang unserer Leistungspflicht ursächlich ist. Dies gilt nicht, wenn Sie die
Pflicht arglistig verletzen.

Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung
D.3.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus D.3.1 ergebende Leis -

tungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitversicherten Perso-
nen gegenüber auf den Betrag von höchstens je 5.000 EUR beschränkt.
Außerdem gelten anstelle der vereinbarten Versicherungssummen die in
Deutschland geltenden Mindestversicherungssummen.
Satz 1 und 2 gelten entsprechend, wenn wir wegen einer von Ihnen vorge-
nommenen Gefahrerhöhung (§§ 23, 26 Versicherungsvertragsgesetz) voll-
ständig oder teilweise leistungsfrei sind.

D.3.4 Gegenüber einem Fahrer, der das Fahrzeug durch eine vorsätzlich begangene
Straftat erlangt, sind wir vollständig von der Verpflichtung zur Leistung frei.

E Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall?

E.1 Bei allen Versicherungsarten
Anzeigepflicht
E.1.1 Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leistung

durch uns führen kann, innerhalb einer Woche anzuzeigen.
E.1.2 Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine andere Behörde im Zu-

sammenhang mit dem Schadenereignis, sind Sie verpflichtet, uns dies und
den Fortgang des Verfahrens (z.B. Strafbefehl, Bußgeldbescheid) unverzüglich
anzuzeigen, auch wenn Sie uns das Schadenereignis bereits gemeldet haben.

Aufklärungspflicht
E.1.3 Sie sind verpflichtet, alles zu tun, was der Aufklärung des Schadenereignis-

ses dienen kann. Dies bedeutet insbesondere, dass Sie unsere Fragen zu
den Umständen des Schadenereignisses wahrheitsgemäß und vollständig
beantworten müssen und den Unfallort nicht verlassen dürfen, ohne die er-
forderlichen Feststellungen zu ermöglichen.
Sie haben unsere für die Aufklärung des Schadenereignisses erforderlichen
Weisungen zu befolgen.

Schadenminderungspflicht
E.1.4 Sie sind verpflichtet, bei Eintritt des Schadenereignisses nach Möglichkeit

für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen.

Sie haben hierbei unsere Weisungen, soweit für Sie zumutbar, zu befolgen.

E.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung
Bei außergerichtlich geltend gemachten Ansprüchen
E.2.1 Werden gegen Sie Ansprüche geltend gemacht, sind Sie verpflichtet, uns

dies innerhalb einer Woche nach der Erhebung des Anspruchs anzuzeigen.
Anzeige von Kleinschäden
E.2.2 Wenn Sie einen Sachschaden, der voraussichtlich nicht mehr als 500 EUR

beträgt, selbst regulieren oder regulieren wollen, müssen Sie uns den Scha-
denfall erst anzeigen, wenn Ihnen die Selbstregulierung nicht gelingt.

Bei gerichtlich geltend gemachten Ansprüchen
E.2.3 Wird ein Anspruch gegen Sie gerichtlich geltend gemacht (z.B. Klage,

Mahnbescheid), haben Sie uns dies unverzüglich anzuzeigen.
E.2.4 Sie haben uns die Führung des Rechtsstreits zu überlassen. Wir sind be-

rechtigt, auch in Ihrem Namen einen Rechtsanwalt zu beauftragen, dem Sie
Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und angeforderte Un-
terlagen zur Verfügung stellen müssen.

Bei drohendem Fristablauf
E.2.5 Wenn Ihnen bis spätestens zwei Tage vor Fristablauf keine Weisung von

uns vorliegt, müssen Sie gegen einen Mahnbescheid oder einen Bescheid
einer Behörde fristgerecht den erforderlichen Rechtsbehelf einlegen.

E.3 Zusätzlich in der Teilkaskoversicherung
Anzeige des Versicherungsfalls bei Entwendung des Fahrzeugs
E.3.1 Bei Entwendung des Fahrzeugs sind Sie abweichend von E.1.1 verpflichtet,

uns dies unverzüglich in Schriftform anzuzeigen. Ihre Schadenanzeige
muss von Ihnen unterschrieben sein.

Einholen unserer Weisung 
E.3.2 Vor Beginn der Verwertung oder der Reparatur des Fahrzeugs haben Sie

unsere Weisungen einzuholen, soweit die Umstände dies gestatten, und
diese zu befolgen, soweit Ihnen dies zumutbar ist.

Anzeige bei der Polizei
E.3.3 Übersteigt ein Entwendungs-, Brand- oder Wildschaden den Betrag von

500 EUR, sind Sie verpflichtet, das Schadenereignis der Polizei unverzüg-
lich anzuzeigen.

E.4 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?
Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
E.4.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in E.1 bis E.3 geregelten Pflichten, haben

Sie keinen Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahrläs-
sig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Ver-
schuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie
die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen.

E.4.2 Abweichend von E.4.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, soweit Sie nach-
weisen, dass die Pflichtverletzung weder für die Feststellung des Versiche-
rungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungs-
pflicht ursächlich war. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verletzen.

Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung
E.4.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus E.4.1 ergebende Leis -

tungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitversicherten Perso-
nen gegenüber auf den Betrag von höchstens je 2.500 EUR beschränkt.

E.4.4 Haben Sie die Aufklärungs- oder Schadenminderungspflicht nach E.1.3
und E.1.4 vorsätzlich und in besonders schwerwiegender Weise verletzt
(insbesondere bei unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, unterlassener Hil-
feleistung, bewusst wahrheitswidrigen Angaben uns gegenüber), erweitert
sich die Leistungsfreiheit auf einen Betrag von höchstens je 5.000 EUR.

Vollständige Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung
E.4.5 Verletzen Sie Ihre Pflichten in der Absicht, sich oder einem anderen da-

durch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, sind wir von
unserer Leistungspflicht hinsichtlich des erlangten Vermögensvorteils voll-
ständig frei.

Besonderheiten in der Kfz-Haftpflichtversicherung bei Rechtsstreitigkeiten
E.4.6 Verletzen Sie vorsätzlich Ihre Anzeigepflicht nach E.2.1 oder E.2.3 oder Ihre

Pflicht nach E.2.4 und führt dies zu einer rechtskräftigen Entscheidung, die
über den Umfang der nach Sach- und Rechtslage geschuldeten Entschädi-
gung erheblich hinausgeht, sind wir außerdem von unserer Leistungspflicht
hinsichtlich des von uns zu zahlenden Mehrbetrags vollständig frei. Bei
grob fahrlässiger Verletzung dieser Pflichten sind wir berechtigt, unsere
 Leistung hinsichtlich dieses Mehrbetrags in einem der Schwere Ihres
 Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

Mindestversicherungssummen
E.4.7 Verletzen Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung Ihre Pflichten nach E.1 und

E.2 gelten anstelle der vereinbarten Versicherungssummen die in Deutsch-
land geltenden Mindestversicherungssummen.

F Rechte und Pflichten der mitversicherten Personen
Pflichten mitversicherter Personen
F.1 Für mitversicherte Personen finden die Regelungen zu Ihren Pflichten sinn-

gemäße Anwendung.
Ausübung der Rechte
F.2 Die Ausübung der Rechte der versicherten Personen aus dem Versiche-

rungsvertrag steht nur Ihnen als Versicherungsnehmer zu, soweit nichts an-
deres geregelt ist. Eine andere Regelung ist, das Geltendmachen von An-
sprüchen in der Kfz-Haftpflichtversicherung nach A.1.2.

Auswirkungen einer Pflichtverletzung auf mitversicherte Personen
F.3 Sind wir Ihnen gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung frei, so gilt

dies auch gegenüber allen mitversicherten Personen.
Eine Ausnahme hiervon gilt in der Kfz-Haftpflichtversicherung: Mitversi-
cherten Personen gegenüber können wir uns auf die Leistungsfreiheit nur
berufen, wenn die der Leistungsfreiheit zugrunde liegenden Umstände in
der Person des Mitversicherten vorliegen oder wenn diese Umstände der
mitversicherten Person bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht be-
kannt waren. Sind wir zur Leistung verpflichtet, gelten anstelle der verein-
barten Versicherungssummen die in Deutschland geltenden gesetzlichen
Mindestversicherungssummen. Entsprechendes gilt, wenn wir trotz Be -
endi gung des Versicherungsverhältnisses noch gegenüber dem geschä-
digten Dritten Leistungen erbringen. Der Rückgriff gegen Sie bleibt auch in
diesen Ausnahmefällen bestehen.

G Laufzeit und Kündigung des Vertrags, Veräußerung
des Fahrzeugs

G.1 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag?
Vertragsdauer
G.1.1 Die Laufzeit Ihres Vertrags ergibt sich aus Ihrem Versicherungsschein.
Versicherungskennzeichen 
G.1.2 Der Versicherungsvertrag für ein Fahrzeug, das ein Versicherungskennzei-

chen führen muss (z.B. Mofa), endet mit dem Ablauf des Verkehrsjahres,
ohne dass es einer Kündigung bedarf. Das Verkehrsjahr läuft vom 1. März
bis Ende Februar des Folgejahres.

Verträge mit einer Laufzeit unter einem Jahr
G.1.3 Ist die Laufzeit ausdrücklich mit weniger als einem Jahr vereinbart, endet

der Vertrag zu dem vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung
bedarf.

G.2 Wann und aus welchem Anlass können Sie den
 Versicherungsvertrag kündigen?

Kündigung nach einem Schadenereignis
G.2.1 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können Sie den Vertrag kündi-

gen. Die Kündigung muss uns innerhalb eines Monats nach Beendigung
der Verhandlungen über die Entschädigung zugehen oder innerhalb eines
Monats zugehen, nachdem wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung unsere
Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt haben. Das Gleiche
gilt, wenn wir Ihnen in der Kfz-Haftpflichtversicherung die Weisung erteilen,
es über den Anspruch des Dritten zu einem Rechtsstreit kommen zu lassen.
Außerdem können Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung den Vertrag bis
zum Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem
Dritten ergangenen Urteils kündigen.

G.2.2 Sie können bestimmen, ob die Kündigung sofort oder zu einem späteren
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf des Vertrags, wirksam werden
soll.

Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs
G.2.3 Veräußern Sie das Fahrzeug oder wird es zwangsversteigert, geht der Ver-

trag nach G.7 auf den Erwerber über. Der Erwerber ist berechtigt, den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach dem Erwerb zu kündigen. Der Erwerber
kann bestimmen, ob der Vertrag mit sofortiger Wirkung oder zum Ablauf
des Vertrags endet.
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G.3 Wann und aus welchem Anlass können wir den
 Versicherungsvertrag kündigen?

Kündigung nach einem Schadenereignis
G.3.1 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können wir den Vertrag kündi-

gen. Die Kündigung muss Ihnen innerhalb eines Monats nach Beendigung
der Verhandlungen über die Entschädigung oder innerhalb eines Monats
zugehen, nachdem wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung unsere Leis -
tungspflicht anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt haben. Das Gleiche gilt,
wenn wir Ihnen in der Kfz-Haftpflichtversicherung die Weisung erteilen, es
über den Anspruch des Dritten zu einem Rechtsstreit kommen zu lassen.
Außerdem können wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung den Vertrag bis
zum Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem
Dritten ergangenen Urteils kündigen. Unsere Kündigung wird einen Monat
nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

Kündigung bei Verletzung Ihrer Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs
G.3.2 Haben Sie eine Ihrer Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs nach D verletzt,

können wir innerhalb eines Monats, nachdem wir von der Verletzung Kennt-
nis erlangt haben, den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Dies gilt
nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Pflicht weder vorsätzlich noch
grob fahrlässig verletzt haben.

G.4 Kündigung einzelner Versicherungsarten
G.4.1 Die Kfz-Haftpflicht- und Teilkaskoversicherung sind jeweils rechtlich selbst-

ständige Verträge. Die Kündigung eines dieser Verträge berührt das Fortbe-
stehen anderer nicht.

G.4.2 Sie und wir sind berechtigt, bei Vorliegen eines Kündigungsanlasses zu ei-
nem dieser Verträge die gesamte Kfz-Versicherung für das Fahrzeug zu
kündigen.

G.4.3 Kündigen wir von mehreren für das Fahrzeug abgeschlossenen Verträgen
nur einen und teilen Sie uns innerhalb von zwei Wochen nach Zugang un-
serer Kündigung mit, dass Sie mit einer Fortsetzung der anderen ungekün-
digten Verträge nicht einverstanden sind, gilt die gesamte Kfz-Versicherung
für das Fahrzeug als gekündigt. Dies gilt entsprechend für uns, wenn Sie
von mehreren nur einen Vertrag kündigen.

G.5 Form und Zugang der Kündigung
Jede Kündigung muss schriftlich erfolgen und ist nur wirksam, wenn sie in-
nerhalb der jeweiligen Frist zugeht. Die von Ihnen erklärte Kündigung muss
unterschrieben sein.

G.6 Beitragsabrechnung nach Kündigung
Bei einer Kündigung vor Ablauf des Versicherungsjahres steht uns der auf
die Zeit des Versicherungsschutzes entfallende Beitrag anteilig zu.

G.7 Was ist bei Veräußerung des Fahrzeugs zu beachten?
Geben Sie bei Veräußerung Ihres Kraftfahrzeugs mit Versicherungskennzei-
chen dem Erwerber Versicherungsschein und Versicherungskennzeichen,
denn nach den gesetzlichen Bestimmungen geht die Versicherung auf den
Erwerber über. Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich anzuzei-
gen. Will der Erwerber die Versicherung nicht übernehmen, so lassen Sie
sich seine Kündigung aushändigen, und reichen Sie diese zusammen mit
dem Versicherungsschein und dem Versicherungskennzeichen an uns wei-
ter; ausgezahlte Beträge werden Ihnen dann erstattet.

G.8 Wagniswegfall (z.B. durch Fahrzeugverschrottung)
Bei dauerndem Wegfall des Kraftfahrzeuges genügt die Rückgabe des
Versicherungsscheins und des Versicherungskennzeichens; überzahlte
Bei träge werden Ihnen dann erstattet.

H Außerbetriebsetzung
Bei Außerbetriebsetzung verbleibt das Kennzeichen am Fahrzeug. Eine
Rückerstattung des Beitrags erfolgt nicht.

Anhang: Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen
Fahrzeuge, die ein Versicherungskennzeichen führen müssen, sind:

1.1 Fahrräder mit Hilfsmotor mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 ccm
und einer Höchstgeschwindigkeit
- bis 45 km/h 
- bis 50 km/h, sofern sie bis zum 31. Dezember 2001 erstmals in Verkehr

gekommen sind
- bis 60 km/h, sofern sie bis zum 29. Februar 1992 erstmals in Verkehr

 gekommen sind
1.2 Kleinkrafträder (zwei-, dreirädrig) mit einem Hubraum von nicht mehr als 

50 ccm und einer Höchstgeschwindigkeit
- bis 45 km/h 
- bis 50 km/h, sofern sie bis zum 31. Dezember 2001 erstmals in Verkehr

gekommen sind
- bis 60 km/h, sofern sie bis zum 29. Februar 1992 erstmals in Verkehr

 gekommen sind
1.3 vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge mit einem Hubraum von nicht mehr als 

50 ccm und einer Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h 
1.4 motorisierte Krankenfahrstühle 
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